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§ 2 WGVG
 WGVG - Wiener Grundversorgungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.10.2018

(1) Leistungen der Grundversorgung nach diesem Gesetz können einem hilfs- und schutzbedürftigen Fremden gewährt

werden, der seinen Hauptwohnsitz oder mangels eines solchen seinen Aufenthalt in Wien hat.

(2) Bei der Versorgung der in die Betreuung nach diesem Gesetz aufgenommenen Fremden und der Scha2ung und

Erhaltung der nötigen Infrastruktur kann das Land Wien humanitäre, kirchliche oder private Einrichtungen oder

Institutionen der freien Wohlfahrtspflege zur Mitarbeit heranziehen.

In Kraft seit 23.10.2010 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 2 WGVG
	WGVG - Wiener Grundversorgungsgesetz


